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Auszug aus der Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 
Verkündet am 14. Dezember 2020, in Kraft ab 16. Dezember 2020 
 
 

Lübeck, den 17. Dezember 2020 

§ 8 Einzelhandel 
 
(1) Verkaufsstellen des Einzelhandels sind für den Publikumsverkehr zu schließen. Satz 1 gilt 
nicht für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, 
Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, 
Zeitungsverkauf Tierbedarfsmärkte sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln). Im Falle von 
Mischsortimenten sind die überwiegenden Sortimentsteile maßgeblich. Die Kundenzahl ist 
auf eine Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt, soweit nicht das Sortiment 
überwiegend aus Lebensmitteln besteht. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist zulässig     
 

1. die Ausgabe von im Fernabsatz gekauften oder bestellten Waren, sofern die 
Kundinnen und Kunden hierzu geschlossene Räume nur einzeln betreten oder die 
Ausgabe außerhalb geschlossener Räume erfolgt, sowie 

2. der Verkauf von Weihnachtsbäumen, soweit er außerhalb geschlossener Räume 
stattfindet. 

 

In der Begründung heißt es:  
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 regelt die speziellen Anforderungen für die Verkaufsstellen des Einzelhandels. Der 
Großhandel wird von § 8 nicht erfasst und ist zulässig. Wegen der stark steigenden 
Infektionszahlen müssen auch im Einzelhandel große Einschränkungen vorgenommen 
werden, um die Kontakte in einem größeren Umfang als bisher zu reduzieren. Wie in der 
Anfangsphase der Pandemie bleiben nur die für die Versorgung der Bevölkerung 
notwendigen Verkaufsstellen geöffnet. In diesen Verkaufsstellen ist auch eine 
Warenausgabe möglich. Banken Sparkassen, Reinigungen und Waschsalons dürfen auch 
öffnen, sind jedoch keine Verkaufsstellen des Einzelhandels, sondern Dienstleistungen und 
daher gemäß § 9 als nicht körpernahe Dienstleistungen erlaubt. Auch Kfz-Werkstätten und 
Fahrradwerkstätten können gemäß § 9 öffnen. Der Verkauf von Fahrzeugen und Fahrrädern 
ist nur gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1 zulässig. Auch Abhol- und Lieferdienste sind als 
Dienstleistungen zulässig. Auch eine Direktvermarktung von Lebensmitteln ist erlaubt. Der 
Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird untersagt. Hierzu wird der Bund Regelungen 
erlassen. Unter anderem sind Baumärkte zu schließen. 
 
Im Satz 3 wird festgelegt, wie im Falle von Mischsortimenten zu verfahren ist. Es kommt auf 
den Schwerpunkt des Sortiments für die Entscheidung an, ob die Verkaufsstellen geöffnet 
bleiben können. Bei einer Abgrenzung von erlaubten zu nicht erlaubten Sortimenten ist 
maßgeblich, welches überwiegt, mithin mehr als 50 % ausmacht. Ist insofern das 
Hauptsortiment erlaubt, darf das nicht erlaubte Nebensortiment mitverkauft werden.  
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Es muss nicht abgedeckt werden. Dabei wird erwartet, dass keine Ausweitung der non-food-
Produkte im Lebensmitteleinzelhandel über den bisherigen Umfang hinaus erfolgt. Mit der 
Regelung wird erreicht, dass bestimmte Produkte wie beispielsweise Zigaretten am Markt 
noch zu erlangen sind. Im umgekehrten Fall, wenn nur das Nebensortiment erlaubt ist, ist 
die Verkaufsstelle ganz zu schließen. Hierbei hilft es nicht, die nicht erlaubten 
Sortimentsteile abzudecken. Das führt nicht dazu, dass nun die Verkaufsstelle zu einer 
erlaubten Verkaufsstelle wird. Bei der Betrachtung ist das ursprüngliche Sortiment 
einzubeziehen. Ziel der Schließungen ist es, die Anzahl der Verkaufsstellen stark zu 
reduzieren. Dabei ist mittelbare Folge der Schließung von Verkaufsstellen, dass einzelne 
Produkte nicht mehr in allen Verkaufsstellen erworben werden können. 
 
Gemäß Satz 4 bedarf es Vorgaben im Hinblick auf die Anzahl von Kundinnen und Kunden in 
den Geschäften. Die Steuerung erfolgt über die Kundenzahl pro Quadratmeter. Einzig für 
Lebensmittelgeschäfte gibt es eine Ausnahme. In diesem wichtigen Bereich sollen 
Warteschlangen vermieden werden, die möglicherweise psychologisch ein übertriebenes 
Einkaufsbedürfnis (sog. Hamstern) von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen 
hervorrufen könnte. Überwiegend besteht ein Sortiment aus Lebensmitteln, wenn es über 
50 % des Sortiments ausmacht. Bei der Berechnung der Verkaufsflächen wird sich an der 
baurechtlichen Rechtsprechung zu Verkaufsflächen im Zusammenhang mit der 
Großflächigkeit eines Handelsbetriebes im Sinne von § 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
Baunutzungsverordnung angelehnt. 
Zu Absatz 2 
 
Die bloße Ausgabe von im Fernabsatz – etwa im Internet oder per Telefon – verbindlich 
gekauften Waren ist auch bei Verkaufsstellen gemäß Nummer 1 möglich, die ansonsten 
schließen müssen. Auch die Bezahlung kann anlässlich der Abholung erfolgen, da sie nicht 
zum Abschluss des Kaufvertrags gehört, sondern zu dessen Erfüllung. Eine Warenausgabe 
innerhalb geschlossener Räume darf nur erfolgen, wenn sie jeweils nur von einer Kundin 
oder einem Kunden betreten werden. Im Übrigen gilt Absatz 5, wonach auch vor und in 
Warenausgabestellen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Ansammlungen von 
Kundinnen und Kunden darf es nicht geben; auch im Rahmen einer Warenausgabe gilt das 
allgemeine Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1. Auch eine Auslieferung der Ware ist zugelassen. 
 
Saisonal bedingt ist der Weihnachtsbaumverkauf nach Nummer 2 – unabhängig vom 
sonstigen Sortiment von allen Verkaufsstellen zugelassen. Dies darf nur außerhalb von 
geschlossenen Räumen erfolgen. Der Weihnachtsbaumverkauf kann insofern auch von 
solchen Verkaufsstellen angeboten werden, die ansonsten geschlossen sind. Es dürfen 
insofern dann jedoch nur die Weihnachtsbäume verkauft werden. 
 


